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Rundschreiben 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
 
der Markt Nennslingen feiert auch heuer wieder am Sonntag nach Bartholomä (24. August) von Freitag, 
25. August bis Montag, 28. August seine Kirchweih. 
 
Die Kirchweih beginnt offiziell am Freitag, 25. August um 18:30 Uhr mit dem Anschießen der Anlautertaler 
Böllerschützen und einem Standkonzert am Marktplatz.  
Aufgrund von Anregungen aus der Bevölkerung platzieren sich die Böllerschützen in diesem Jahr nicht am 
Parkplatz vor der ehemaligen Gaststätte „Bostoffel“ sondern an der Raitenbucher Straße auf Höhe des 
Parkplatzes der Fa. Pössnicker.  
Ich bitte die Anwohner an der Raitenbucher Straße dies zu beachten und danke bereits jetzt für das 
Verständnis. Während des Anschießens wird die Raitenbucher Straße durch die Feuerwehr gesperrt 
werden. 
 
Das Standkonzert wird auch in diesem Jahr wieder durch die Blaskapelle Pfraunfeld erfolgen. Den 
anschließenden Festzug um 19:00 Uhr begleiten wie im vergangenen Jahr, die beiden Blaskapellen aus 
Pfraunfeld und Raitenbuch.  
Vielen Dank an alle Musikantinnen und Musikanten der beiden Kapellen. Nachdem der Festzug aufgrund 
eines aufziehenden Gewitters im letzten Jahr direkt vom Marktplatz zum Festplatz geführt hat, hoffen wir, 
dass heuer die Wegführung in gewohnter Weise vom Marktplatz über die Weißenburger- und Pfraunfelder 
Straße bis zur Schule und wieder zurück zum Marktplatz, über die Wengener- und Syburger Straße zum 
Festplatz erfolgen kann.  
Für Stimmung und Unterhaltung wird am Kirchweihfreitag Karl Scholz mit seinen Musikanten von Jura-
Blech sorgen.  
Das weitere Kirchweihprogramm ist diesem Rundschreiben beigefügt. Außerdem finden Sie es auf der 
Homepage des Marktes Nennslingen unter www.nennslingen.de sowie in der Heimat Info-App.  
Wir sind sicher, dass wir wieder ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Musikprogramm für die 
Kirchweih zusammengestellt haben. 
 
Bei unserer langjährigen Festwirtsfamilie Gruber hat es einen Wechsel in der Führung gegeben. Horst 
Gruber hat den Betrieb zum Jahreswechsel 2022/2023 an seinen Sohn Christian Gruber übergeben. Der 
Markt Nennslingen bedankt sich bei Horst Gruber für die Ausrichtung der Nennslinger Kirchweih seit dem 
Jahr 2005 und wünscht seinem Sohn als Nachfolger für die Zukunft viel Erfolg und hofft auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit. 

Mitgliedsgemeinde der 
Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen 
Schmiedgasse 1 
91790 Nennslingen, 15.08.2023 
Telefon: 09147/9411-0 
Durchwahl: 09147/9411-12 
Telefax: 09147/9411-30 
E-Mail: bernd.drescher@vg-nennslingen.de 
Aktenzeichen: 05/2023 – Dr/Bi 
Sachbearbeiter: Herr Bgm. Drescher 
 
 

 

 Markt Nennslingen, Schmiedgasse 1, 91790 Nennslingen 



 
Neben dem Festzelt wird in Nennslingen ja auch in den Gaststätten Kirchweih gefeiert.  
In der Brauereigaststätte „Ritterstub‘n“ startet der Kirchweihbetrieb bereits am Donnerstag, 24. August ab 
11:00 Uhr mit einer Schlachtschüssel (Vorbestellung unter Tel. 940448). Die Brauereigaststätte wird an 
allen Kirchweihtagen geöffnet sein. 
 
Auch im Sportheim beginnt die Nennslinger Kirchweih schon am Donnerstag mit dem AH-Spiel und 
traditionellem Schäufele-Essen. Das Sportheim-Team bittet um Vorbestellung bis zum 17. August unter 
0160/94620182 oder 0151/67236148.  
 
Weiter geht es am Sportgelände am Kirchweihsamstag mit dem Kirchweihspiel der 2. Mannschaft um 
14:00 Uhr gegen die SG Allersberg II. Anpfiff des Kirchweihspiels der 1. Mannschaft gegen die SG 
Allersberg I ist um 16:00 Uhr. Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse hofft der SV Nennslingen auf viele 
Unterstützer.   
 
Natürlich wird auch die Kirchweihzeche die Tradition hochhalten. Der Tanz um den Kirchweihbaum ist am 
Sonntag für 15:30 Uhr und am Montag um 19:30 Uhr geplant.  
Vielen Dank an unsere Jugend, die diese Tradition weiterlebt! 
 
Der Festgottesdienst zur Weihe der evangelischen Kirche Beatae Mariae Virginis findet am Sonntag den 
27. August um 9:00 Uhr mit Pfarrer Joachim Piephans statt.  
Herzliche Einladung auch dazu an alle Bürgerinnen und Bürger im Namen der evangelischen 
Kirchengemeinde Nennslingen. 
 
Es wäre schön, wenn sich Nennslingen auch in diesem Jahr wieder anlässlich der Kirchweih in gewohnter 
Art und Weise herausputzt und die Anwesen mit der Nennslinger Fahne schmückt. Fahnen können nach 
wie vor in der VG Nennslingen zum Preis von 95,00 EUR erworben werden.  
 
Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern, sowie allen Gästen und Besuchern, eine frohe, vergnügliche 
und friedliche Kirchweih!  

 
Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen am Montag, 28. August 2023 
geschlossen  

Die Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen bleibt am Kirchweihmontag, 28. August 2023 für den 
allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. 

 
 
Gewerbegebiet An der Bärenhecke  

Der Marktgemeinderat hat sich in der Sitzung am 20. Juli mit den Einwendungen und Anregungen der 
Träger der öffentlichen Belange sowie der Öffentlichkeit, die im Rahmen der ersten Auslegung der 
Planunterlagen erfolgte, beschäftigt. Vielen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, die konstruktive 
Vorschläge in das Verfahren eingebracht haben und damit ein zukünftig gutes Nebeneinander von Wohnen 
und Arbeiten ermöglichen werden. Viele Anregungen wurden aufgenommen und sollen im Rahmen der 
zweiten Auslegung mit veröffentlicht werden. Alle Bürgerinnen und Bürger, die Einwendungen und 
Anregungen eingebracht haben, werden über die Abwägungsbeschlüsse des MGR auch noch schriftlich 
informiert werden. Der Termin für die erneute Auslegung ist voraussichtlich vom 29.08. bis 09.10.2023 und 
wird über die Internetseite des Marktes Nennslingen unter www.nennslingen.de sowie über die Heimat 
Info-App veröffentlicht werden.  

 
Vitalitäts-Check – Einladung zur Abschlussveranstaltung 

Der Vitalitäts-Check für das Gemeindegebiet ist mittlerweile abgeschlossen. Die Ergebnisse und mögliche 
weitere Schritte sollen in einer Abschlussveranstaltung am Dienstag, den 26. September um 19:30 Uhr im 
Saal des Gasthauses Lehmeier durch Frau Burlefinger vom Büro Herb & Partner präsentiert werden.  
 
Dazu ergeht herzliche Einladung alle Bürgerinnen und Bürger auch aus den Ortsteilen.  
 



 
 

 



Rasenschnitt 

Vom Bauhof wurden in den letzten Jahren in allen Ortsteilen Zwischenlagerplätze für Rasenschnitt von den 
gemeindlichen Flächen angelegt.  
 
Bitte beachten Sie: Diese dienen ausschließlich für die Lagerung des gemeindlichen Rasenschnitts. 
Die Ablagerung von privaten Grünabfällen ist hier nicht möglich. 
Private Grünabfälle sowie holzige Abfälle können Sie auf der Deponie in Nennslingen samstags von 08:30 
Uhr bis 11:30 Uhr entsorgen. 
 
Am Kirchweihsamstag, den 26. August bleibt die Grüngutannahme auf der Deponie in Nennslingen 
geschlossen. 

 
 
Hausnamenprojekt 

Das Hausnamenprojekt ist mittlerweile abgeschlossen. Für den Hauptort Nennslingen und den Ortsteil 
Biburg wurden 130 Hausnamenschilder erstellt. Diese sollen zum einen die Hausnamen lebendig halten 
und zum anderen auch für Besucher die Möglichkeit bieten sich über die Geschichte der Häuser und Höfe 
zu informieren. 
Mittlerweile sind auch bereits viele Hausnamenschilder von den jeweiligen Eigentümern an den Anwesen 
angebracht. Falls noch nicht geschehen, bitte ich die Schilder zeitnah anzuschrauben.  
Die Schilder wurden allen Hausbesitzern kostenlos zur Verfügung gestellt. Finanziert wurde das Projekt mit 
großzügigen Spenden des Bezirks Mittelfranken (mit Unterstützung durch Bezirksrat Hans Popp) des 
Landkreises sowie der Sparkassenstiftung der Sparkasse Mittelfranken Süd. Außerdem beteiligt sich der 
Tourismusverein Jura-Anlautertal mit einem Zuschuss. Vielen Dank für die Unterstützung. 
Umgesetzt wurde das Projekt in Biburg von Alfed Naß und in Nennslingen von Oskar Grimm, Sonja 
Gloßner und Daniel Schuster. Vielen Dank für Euer Engagement. Vor allem Oskar Grimm gebührt großer 
Dank, da er die Hauptarbeit in Nennslingen geleistet hat.  
 
Für den Herbst planen wir dazu auch eine offizielle Veranstaltung. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vandalismus im Friedhof in Nennslingen 

Leider ist es in letzter Zeit wieder zu Vandalismus im Nennslinger Friedhof gekommen. Nach der 
Bepflanzung von Gräbern wurden Pflanzen herausgerissen. Aufgrund des Schadensbildes ist eine 
Beschädigung durch Tiere auszuschließen. Eine solche Tat ist nicht nur moralisch höchst verwerflich, 
sondern auch eine Sachbeschädigung.  
Sollten sich solche Taten in Zukunft wiederholen wird dies zur Anzeige gebracht werden. 

 

Urnengräberfeld Friedhof Nennslingen 
Die Arbeiten für die Neuanlage eines Urnengräberfeldes am Friedhof in Nennslingen sind, auch dank vieler 
Helferinnen und Helfer, weit fortgeschritten. Alle Pflasterarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Die 
nächsten Arbeitsschritte sind das Humusieren der zukünftigen Gräber sowie der Freiflächen und deren 
Ansaat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Mostsaison am 16.09.2023 

Anmeldung und Terminvergabe ist ab sofort über die Homepage des Marktes Nennslingen 
(https://www.nennslingen.de/leben/vereine/) oder per Telefon unter 0152/23401612 möglich. 
Außerdem sucht der Obst- und Gartenbauverein Nennslingen noch Mostpersonal. Falls Sie Interesse 
haben melden Sie sich bitte beim 1. Vorstand, Norbert Buckel, unter Tel. 0177/6492353. 

 
Urlaub 1. Bürgermeister 

Bitte beachten Sie ab 28. August bis einschließlich 13. September habe ich Urlaub. Für Fragen 
während dieser Zeit steht Ihnen das Hauptamt der VG Nennslingen (09147/9411-0 oder info@vg-
nennslingen.de) zur Verfügung. 
Außerdem können Sie sich in dringenden Fällen an die 2. Bürgermeisterin Sonja Gloßner (09147/945818) 
oder an den 3. Bürgermeister Alfred Naß (09147/945830) wenden. 
 
Allen Bürgerinnen und Bürgern, bei denen der Urlaub ebenfalls noch bevorsteht, wünsche ich schöne und 
erholsame Urlaubstage. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihr  
Bernd Drescher 
Erster Bürgermeister 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„LANDSCHAFT ANPACKEN“ – Landschaftspflegeverband Mittelfranken bietet 
praktische Weiterbildung an 
 
 Anpacken und mitmachen heißt die Devise, wenn der Landschaftspflegeverband Mittelfranken von 
September 2023 bis Juli 2024 zu einer 6-tägigen Fortbildung in Sachen Landschaftspflege einlädt. 
Wer wissen möchte, wie man zum Erhalt unserer wertvollen und einzigartigen Landschaft aktiv beitragen 
kann, ist hier richtig. Ganz konkret lernen die Teilnehmer/-innen einen Magerrasen von Sträuchern und 
Büschen zu befreien, damit der Schäfer wieder beweiden kann, Hecken fachgerecht zu pflegen und 
Feuchtwiesen so zu mähen, dass der Lebensraum von Orchideen und Schmetterlingen erhalten bleibt. 
Streuobstwiesen, Hecken und Bäume werden gepflanzt sowie der Umgang mit den entsprechenden 
Maschinen und Gerätschaften erprobt. Auch Arbeitssicherheit und steuerliche Aspekte einer 
Erwerbstätigkeit in der Landschaftspflege sind Inhalte der Weiterbildung. Neben der Vermittlung 
theoretischer Hintergründe und Aspekte liegt der Schwerpunkt dabei auf der praktischen und angewandten 
Landschaftspflege, die anschließend zum Einsatz im Gelände befähigt.  
 
Die Weiterbildung findet in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf – 
Fachzentrum für Energie und Landtechnik statt und wird gefördert vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und dem Bezirk Mittelfranken. Der Lehrgang 
schließt nach erfolgreicher Teilnahme mit einem Zertifikat ab.  
 
Die theoretischen Kurstage finden überwiegend in der Landmaschinenschule Triesdorf, Lkr. Ansbach, statt, 
die Praxisteile voraussichtlich in den Landkreisen Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Roth.  
 
Termine 2023/24 (Jeweils 8:30 – ca. 17:30 Uhr):  
29. September 2023, 06. Oktober 2023, 03./04. November 2023 (Beginn freitags ab 13.00 Uhr, samstags 
ab 8:30 Uhr), 26. Januar 2024, 05. Juli 2024  
 
Inhalte:  

• Modul 1 Landschaftspflege allgemein, Arbeitssicherheit, Maschinenkunde  
 Was ist Landschaftspflege? Vorstellung Landschaftspflegeverband Arbeitssicherheit 
 Maschinenkunde  

• Modul 2 Lebensraum Wiese und Weide  
 Lebensraum Mähwiese, Feucht- und Nasswiese  

 Weidetierhaltung und Insektenschutz, Wiesenbrüterschutz  

 Feuchtwiesenmahd mit unterschiedlichen landwirtschaftlichen Geräten, z.B. Balkenmäher, 
 Motorsensen  

 Auswirkungen des Mähens und der Mähtechnik  

• Modul 3 Lebensraum Streuobstwiese, Baum- und Heckenpflanzung, Steuer und Recht 
Lebensraum Streuobstwiese Pflanzung Obstbaum, Laubbaum und Hecke Steuer und Recht  

• Modul 4 Lebensraum Hecke Lebensraum Hecke, Gebüsch Heckenpflege  

• Modul 5 Lebensraum Magerrasen, Schafhutung  
 Magerrasenpflege (Schwerpunkt Nachpflege)  
 Schäferei  

 Urkundenübergabe  
 Feedback und Abschluss  
 
Kosten: gesamter Kurs 120 €, ohne Verpflegung  
Der Kurs richtet sich an alle, die ein Interesse an Landschaft und Natur haben und praktisch anpacken 
möchten - egal ob Jung oder Alt, mit oder ohne Erfahrung, jeder Mensch ist willkommen!  
Der Landschaftspflegeverband betreut zahlreiche Naturschutz- und Biotopflächen in Mittelfranken. Hier 
können sich Einsatzmöglichkeiten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildung ergeben.  
 
Anmeldung beim Landschaftspflegeverband Mittelfranken per Mail an Silke Dörre doerre@lpv-mfr.de oder 
per Fax an 0981/4653-3535 oder telefonisch unter 0981-4653-3543.  
 
Veranstalter: Landschaftspflegeverband Mittelfranken, Feuchtwanger Str. 38, 91522 Ansbach www.lpv-
mfr.de  
Bei inhaltlichen Fragen zur Weiterbildung können Sie sich gerne an Frau Nicole Menzel (0981-4653-3527) 
oder Frau Stefanie Haacke (0981-4653-3534) wenden. 
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Ich wünsche zukünftig die Zustellung des gemeindlichen Rundschreibens per E-Mail. 

Ich bin damit einverstanden, dass unser Haushalt das gemeindliche Rundschreiben ab 
sofort nicht mehr in ausgedruckter Form erhält.  

 

___________________________________________________________________ 

Name, Vorname 

 

Adresse 

 

Das gemeindliche Rundschreiben soll an folgende E-Mail-Adressen versendet werden: 

 

 

 

 

 

Diese Vereinbarung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 
 



 


